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I N F O R M A T I O N I0169/16  
 

Beratung Tag Behandlung 
   

Der Oberbürgermeister 26.07.2016 nicht öffentlich 
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport 13.09.2016 öffentlich 
Betriebsausschuss SFM 20.09.2016 öffentlich 
Stadtrat 20.10.2016 öffentlich 

 
 
 
Thema: Fehlende Spielplätze in Sudenburg 
 
 
Mit Beschluss-Nr. 801-024(VI)16 zum Antrag A0105/16 „Fehlende Spielplätze in Sudenburg“ 
hat der Stadtrat den Oberbürgermeister wie folgt beauftragt: 
 
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, lösungsorientiert zu prüfen, welche vorhandenen 
Gegebenheiten wie verändert werden müssten, um Schulhöfe oder nur klar definierte 
Schulhofbereiche auch nach offiziellem Schulschluss einer Nutzung als Fläche für ausgewählte 
Spielarten geöffnet und zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Für zunächst ausgewählte Stadtteile (wie in jedem Fall Sudenburg, aber auch Stadtfeld) sollte 
der erste Prüfungsschritt erfolgen. Gegebenenfalls könnten in diesen Stadtteilen auch erste 
Versuchsflächen festgelegt werden.“ 
 
 
Information der Verwaltung: 
 
 
 
Eine grundsätzliche Öffnung der Schulhöfe wird weiterhin nicht favorisiert. 
Insbesondere die Standorte, die im Rahmen der ganztagsschulischen Betreuung bzw. der 
Hortangebote, die Schulhöfe in ihre Nutzungskonzepte einschließen, haben im Sinne der 
Absicherung der Aufsichtspflicht Bedenken. Bei einer Öffnung erweitert sich der Nutzerkreis der 
zu betreuenden Kinder um jenen Teil, für die eine Zuständigkeit/Verantwortlichkeit nicht 
gegeben ist. Gleichfalls ist der Personalschlüssel darauf nicht ausgerichtet. 
Bei einer grundsätzlichen Öffnung, die das Wochenende einschließt, fällt die Zuständigkeit der 
Betreuung der Plätze dem EB SFM zu. Die Kontrollmechanismen wären dann so 
auszugestalten, dass eine uneingeschränkte störfreie Nutzung des Schulhofes zu den 
Folgetagen garantiert werden muss. 
Ebenso ist zu klären, wie Verantwortlichkeiten bei Schäden oder Unfällen bzw. 
Versicherungsschutz auf dem geöffneten Schulhof/Spielplatz geregelt sind. 
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Aktuell ist eine Flächenerweiterung des bereits vorhandenen Spielplatzes Langer Weg 
vorgesehen. Die Bedarfsfläche soll durch Herauslösung einer Teilfläche des Schulhofes der am 
Standort Braunschweiger Straße 27 ansässigen Grundschule „Sudenburg“ entstehen. Die 
notwendigen Voraussetzungen wurden vorbesprochen.  
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres 2016/2017 ist die Durchführung einer Kinderbeteiligung zur 
Gestaltung der Spielplatzfläche geplant. Die bauliche Umsetzung der Ideen und Vorschläge ist 
abschließend für das Jahr 2017 angedacht.  
 
 
 
Andruscheck 
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